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Rechtsnachfolgeklausel nicht gebunden sei 
(Wolfsteiner, Rn. 42.27.; Saenger, ZPO, 10. Aufl . 
2023, § 727 Rn. 11; Musielak/Voit, ZPO, 22. Aufl . 
2025, § 727 Rn. 4; Zöller/Seibel, ZPO, 35. Aufl . 
2024, § 727 Rn. 27). Wolfsteiner folgert daraus, 
dass das Klauselerteilungsorgan jeweils sämtliche 
Voraussetzungen – also sämtliche Rechtsnach-
folgen – immer neu zu prüfen habe (Wolfsteiner, 
Rn. 42.27.). Das KG (NJW-RR 1997, 253) führte 
indes lediglich aus, dass die Rechtsnachfolgeklau-
sel „keine der Rechtskraft auch nur entfernte Bin-
dung“ entfalte und somit das Klauselerteilungs-
organ bei einer zweiten Umschreibung nicht an 
eine bereits erteilte – im zugrundeliegenden Fall 
unrichtige  – Rechtsnachfolgeklausel gebunden 
sei. Der Entscheidung lässt sich indes nicht ent-
nehmen, dass das Klauselerteilungsorgan stets die 
Richtigkeit zuvor erteilter Rechtsnachfolgeklau-
seln vollumfänglich zu prüfen habe. Vielmehr 
heißt es in den Entscheidungsgründen:

„Eine andere, hier nicht zu entscheidende Frage ist, 
ob der Rechtspfl eger die Rechtmäßigkeit der vorher-
gehenden Klauselerteilung nachprüfen muß oder 
sich auf deren Richtigkeit verlassen darf. Hat er aber 
die Fehlerhaftigkeit - wie hier - erkannt, so muß er 
die weitere Umschreibung ablehnen.“

(KG NJW-RR 1997, 253)

Für die von Wolfsteiner gezogene Schlussfolge-
rung spricht freilich, dass – ähnlich wie bei einer 
Vernichtung der alten Ausfertigung und Ertei-
lung einer gänzlich neuen Ausfertigung (erste 
oben dargestellte Möglichkeit) – die alte Voll-
streckungsklausel durch den Einziehungsvermerk 
entwertet wird, sodass diese keine Wirkung mehr 
für die neue Klausel entfalten kann. 

Gegen eine Prüfungspfl icht des Klauselertei-
lungsorgans hinsichtlich sämtlicher Rechtsnach-
folgen lässt sich allerdings einwenden, dass dem 
späteren Rechtsnachfolger noch nicht zwingend 
Nachweisurkunden i.  S.  d. §  727 Abs. 1 ZPO 
hinsichtlich des Eintritts früherer Rechtsnach-
folgen vorliegen müssen. So dürfte beispielweise 
bei einer Kettenabtretung ein zweiter Zessionar 
nicht notwendigerweise im Besitz der Urkunden 
betreff end die vorherige Zession sein. Aus verfah-
rensrechtlicher Sicht benötigt er diese Urkunden 
erst für die Zustellung gem. § 750 Abs. 2 ZPO. 
Es dürfte mithin ausreichen, wenn der Gläubiger 
sich die gem. §  750 Abs.  2 ZPO notwendigen 
Urkunden erst bei Bedarf beschaff t bzw. im Ver-

fahren gem. § 750 Abs. 2 ZPO nachweist. Auch 
aus der in der Literatur und obergerichtlichen 
Rechtsprechung vertretenen Ansicht, das Klau-
selerteilungsorgan sei an eine frühere unrichtige 
Rechtsnachfolgeklausel nicht gebunden (s.  o.), 
lässt sich u.  E. nicht zwingend der Schluss zie-
hen, das Klauselerteilungsorgan habe sämtliche 
Rechtsnachfolgen erneut zu prüfen. Die Ansicht 
kann – entgegen Wolfsteiner – auch dahingehend 
verstanden werden, dass das Klauselerteilungs-
organ die früheren Rechtsnachfolgen zwar prü-
fen kann, aber (vorbehaltlich evidenter Unrich-
tigkeit) nicht muss. Dieses Verständnis dürfte 
sowohl dem Gebot rechtmäßigen Handelns des 
Klauselerteilungsorgans einerseits als auch dem 
Gebot der Verfahrensökonomie andererseits ge-
recht werden. Versteht man die Ansicht in diesem 
Sinne, wäre –  mangels Prüfungspfl icht – auch 
eine generelle Begründungspfl icht betreff end 
früherer Rechtsnachfolgen abzulehnen. Sofern 
die Einziehung der alten Klauseln lediglich „vir-
tuell“ erfolgt, ist überdies eine Beurteilung der 
Frage, welche Urkunden gem. § 750 Abs. 2 ZPO 
zuzustellen sind, weiterhin möglich.

3. Ergebnis
Nach unserem Dafürhalten sprechen gute Grün-
de dafür, bei mehreren Rechtsnachfolgen die 
Prüfungspfl icht – und damit die Begründungs-
pfl icht – des Klauselerteilungsorgans bei Ertei-
lung einer vollstreckbaren Ausfertigung auf die 
jeweils letzte eingetretene Rechtsnachfolge zu 
beschränken, und zwar ungeachtet dessen, dass 
das Klauselerteilungsorgan an die der Erteilung 
von früheren Klauseln zugrunde liegende rechtli-
che Einschätzung nicht gebunden ist. Dies dürfte 
jedenfalls dann gelten, wenn die Einziehung der 
alten Klauseln lediglich „virtuell“ erfolgt und da-
mit eine Beurteilung der Frage, welche Urkunden 
gem. § 750 Abs. 2 ZPO zuzustellen sind, möglich 
bleibt. 

BGB §§ 2205, 2216 
Grundpfandrechtsbestellung durch den 
Testamentsvollstrecker 

I. Sachverhalt
A ist Vorerbe, N Nacherbe eines großen Ver-
mögens. Zum Dauertestamentsvollstrecker ist 
der Testamentsvollstrecker A bestellt; die Voll-
streckung erstreckt sich auf den gesamten Nach-
lass einschließlich der Nacherbenrechte (§ 2222 
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BGB). Der Testamentsvollstrecker ist von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit und ver-
fügt über eine erweiterte Verpfl ichtungsbefugnis 
gemäß § 2207 BGB. 

Im Nachlass befi nden sich mehrere Wohn- und 
Geschäftsgrundstücke, die teilweise zur Finanzie-
rung mit Grundpfandrechten belastet sind. Zur 
Anschlussfi nanzierung beabsichtigt der Testa-
mentsvollstrecker, ein Finanzierungsdarlehen bei 
einem institutionellen Gläubiger aufzunehmen 
und zu dessen Sicherung eine (übliche) Grund-
schuld einschließlich dinglicher und persönlicher 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung zu bestellen. 
Das Darlehen dient der ordnungsgemäßen Ver-
waltung des Nachlasses und soll aus dem Nach-
lass bedient werden. Es ist geplant, in der Grund-
schuldbestellungsurkunde folgenden Zusatz 
aufzunehmen:

„Die Grundschuld wird bestellt zur Sicherung eines 
Darlehens, das als Teil der ordnungsgemäßen Ver-
waltung zugunsten des Nachlasses aufgenommen 
und für diesen gezahlt wird.“

II. Frage
Kann und darf ein Dauertestamentsvollstrecker 
mit der Verfügungsbefugnis für Vorerben und 
Nacherben im Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung eine Finanzierungsgrundschuld 
mit dinglicher und persönlicher Zwangsvollstre-
ckungsunterwerfung bestellen?

III. Zur Rechtslage
1. Verfügungs- und Verpfl ichtungsbefugnis 
des Testamentsvollstreckers
Durch die Anordnung der Testamentsvollstre-
ckung über den gesamten Nachlass ist den Erben 
die Verfügungsmacht über sämtliche Nachlass-
gegenstände entzogen (§ 2211 Abs. 1 BGB). Die 
Verwaltung des Nachlasses, die insbesondere die 
Berechtigung zu Verfügungen über Nachlass-
gegenstände einschließt, steht gem. § 2205 BGB 
dem Testamentsvollstrecker zu.

a) Grundschuldbestellung (dingliches Rechts-
geschäft)
Für die Bestellung eines Grundpfandrechts, die 
eine Verfügung über das Nachlassgrundstück 
darstellt, kommt es damit nur auf die sich aus 
§ 2205 S. 2, 3 BGB ergebende Verfügungsbefug-
nis des Testamentsvollstreckers an. Diese Ver-
fügungsbefugnis ist grundsätzlich unbeschränkt 
(soweit kein abweichender Erblasserwille an-

zunehmen ist, § 2208 BGB), und zwar auch in 
Bezug auf die Art der Verfügung. Insbesondere 
hängt die Wirksamkeit einer durch den Testa-
mentsvollstrecker vorgenommenen Verfügung 
im Interesse des Verkehrsschutzes nicht davon ab, 
ob sie einer ordnungsgemäßen Verwaltung ent-
spricht (BeckOK-BGB/Lange, Std.: 1.11.2025, 
§  2205 Rn. 15; Staudinger/Dutta, BGB, 2021, 
§ 2205 Rn. 125; BeckOGK-BGB/Grotheer, Std.: 
1.2.2025, § 2205 Rn. 70).

Die Verfügungsbefugnis wird lediglich in zweier-
lei Hinsichten durch das Gesetz beschränkt: Ei-
nerseits durch die entsprechende Anwendbarkeit 
von §  181  BGB und andererseits dadurch, dass 
der Testamentsvollstrecker gem. § 2205 S. 3 BGB 
zu unentgeltlichen Verfügungen grundsätzlich 
nicht berechtigt ist. Auf § 181 BGB kommt es im 
vorliegenden Fall schon wegen der Befreiung des 
Testamentsvollstreckers nicht an. 

aa) Zur (Un-)Entgeltlichkeit der Verfügung
Für eine unentgeltliche Verfügung im Sinne des 
§  2205 S. 3 BGB ist in objektiver Hinsicht er-
forderlich, dass der Testamentsvollstrecker ohne 
gleichwertige Gegenleistung ein Vermögensop-
fer aus dem Nachlass erbringt (BeckOK-BGB/
Lange, § 2205 Rn. 25; Staudinger/Dutta, BGB, 
2021, § 2205 Rn. 77). Als subjektives Merkmal 
wird verlangt, dass der Testamentsvollstrecker 
entweder weiß, dass dem Nachlass keine gleich-
wertige Gegenleistung zufl ießt, oder dass er dies 
bei ordnungsgemäßer Verwaltung des Nachlasses 
unter Berücksichtigung seiner künftigen Pfl icht 
zur Herausgabe des Nachlasses an die Erben hätte 
erkennen müssen (BeckOK-BGB/Lange, § 2205 
Rn. 25; Staudinger/Dutta, § 2205 Rn. 42; BGH 
NJW-RR 2016, 457; OLG München DNotZ 
2013, 873; Demharter, GBO, 33. Aufl . 2023, 
§ 52 Rn. 21). Entscheidend ist also insbesonde-
re, dass eine Gegenleistung in den Nachlass ge-
langt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Belastung eines 
Nachlassgrundstücks mit einem Grundpfandrecht 
zum Zwecke der Kreditsicherung nach allgemei-
ner Auff assung in Literatur und Rechtsprechung 
als entgeltlich anzusehen, wenn die Valuta des zu 
sichernden Darlehens in den Nachlass fl ießen soll 
und die Besicherung nicht über das zur Kredit-
erlangung Erforderliche hinausgeht (BeckOGK-
BGB/Grotheer, §  2205 Rn.  81.6; vgl. auch RG 
HRR 1939 Nr. 1462; BGH WM 1970, 1422, 1424; 
OLG Saarbrücken NJW-RR 2023, 1111 Rn. 23). 



   DNotI-Report  1/2026 5

bb) Zum Nachweis der (Un-)Entgeltlichkeit 
der Verfügung gegenüber dem Grundbuchamt 
Das Grundbuchamt prüft die Entgeltlichkeit der 
Grundschuldbestellung als Teil der Prüfung der 
Bewilligungsbefugnis des bewilligenden Testa-
mentsvollstreckers (s. allg. zu Bewilligungsbe-
fugnis und Bewilligungsmacht Kilian, in: Bauer/
Schaub, GBO, 5. Aufl . 2023, § 19 Rn. 151; s.a. 
Rn. 181 zum Testamentsvollstrecker). Da der 
Nachweis der Entgeltlichkeit regelmäßig nicht in 
der Form des § 29 Abs. 1 GBO erbracht werden 
kann, wird eine entgeltliche Verfügung bei einer 
Grundschuldbestellung angenommen, wenn die 
dafür maßgeblichen Beweggründe im Einzel-
nen angegeben werden, nachvollziehbar sind, der 
Wirklichkeit entsprechen und keine begründeten 
Zweifel an der Pfl ichtmäßigkeit der Handlung er-
sichtlich sind (OLG Saarbrücken NJW-RR 2023, 
1111 Rn. 21; Schaub, in: Bengel/Reimann/Holtz/
Röhl, Handbuch der Testamentsvollstreckung, 
8. Aufl . 2023, § 5, Rn. 70; MünchKommBGB/
Zimmermann, 9. Aufl . 2022, §  2205 Rn. 103; 
zum Verkauf durch den Testamentsvollstrecker 
siehe auch: OLG München BeckRS 2025, 7331). 
Wenn die Verfügung Bestandteil eines Rechtsge-
schäfts mit einem Dritten ist, der weder Miterbe 
ist noch dem Testamentsvollstrecker wirtschaft-
lich oder persönlich nahesteht, ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die Verfügung vollent-
geltlich ist (OLG Saarbrücken NJW-RR 2023, 
1111 Rn. 21). Bestehen jedoch berechtigte Zwei-
fel an der Verfügungsbefugnis des Testaments-
vollstreckers, muss das Grundbuchamt selbst 
Ermittlungen anstellen und gegebenenfalls ver-
langen, dass der Testamentsvollstrecker die er-
forderlichen Unterlagen beibringt (vgl. OLG 
Saarbrücken NJW-RR 2023, 1111 Rn. 21; OLG 
Frankfurt a. M. ZEV 2011, 534).

Daher ist es erforderlich – und dem Grundbuch-
amt darzulegen –, dass die Valuta dem Nachlass 
zufl ießt und nicht etwa den Erben persönlich oder 
dem Testamentsvollstrecker (Schaub, § 5 Rn. 70; 
Zahn, MittRhNotK 2000, 89, 112; LG Aachen 
Rpfl eger 1984, 98; Schöner/Stöber, Grundbuch-
recht, 16. Aufl . 2020 Rn. 3443). Hierzu wird in 
der Literatur empfohlen, in die Grundschuldbe-
stellungsurkunde die unwiderrufl iche Anweisung 
aufzunehmen, die Darlehensvaluta auf ein Konto 
des Erben/der Erbengemeinschaft einzuzahlen, 
über das nur der Testamentsvollstrecker verfügen 
kann (Zahn, MittRhNotK 2000, 89, 112). Ist die 
Valuta dem Nachlass zugefl ossen, ist ihre weite-
re Verwendung für die Frage der Entgeltlichkeit 

der Grundschuldbestellung unerheblich (Schaub, 
§ 5 Rn. 70; Zahn, MittRhNotK 2000, 89, 112). 
Das Grundbuchamt kann also keine Angaben 
dazu verlangen, wie der Testamentsvollstrecker 
die Darlehensmittel verwenden will (Schaub, 
§  5 Rn.  70; Zahn, MittRhNotK 2000, 89, 
112).

Im Hinblick auf die Sicherungsabrede (Zweck-
bestimmungserklärung) raten Stimmen in der 
Literatur dazu, dass die Grundschuld dem Gläu-
biger nur als Sicherheit für solche Forderungen 
dienen sollte, die sich gegen den Nachlass richten 
(Schaub, § 5 Rn. 71; Zahn, MittRhNotK 2000, 
89, 112). Forderungen des Gläubigers gegen die 
Erben (oder den Testamentsvollstrecker) persön-
lich dürfen nicht abgesichert werden (Schaub, 
§  5 Rn. 71; Zahn, MittRhNotK 2000, 89, 
112). 

cc) Folgen aus der Vor- und Nacherbfolge?
Fraglich ist ferner, ob sich aus den in § 2113 BGB 
geregelten Verfügungsbeschränkungen des Vor-
erben Weiteres ergibt. 

Gem. § 2113 Abs. 1 BGB ist die Verfügung des 
(nicht befreiten) Vorerben über ein zur Erbschaft 
gehörendes Grundstück im Fall des Eintritts der 
Nacherbfolge insoweit unwirksam, als sie das 
Recht des Nacherben vereiteln oder beeinträch-
tigen würde. Damit kann der nicht befreite Vor-
erbe insbesondere nicht mit Wirkung gegenüber 
dem Nacherben ein zum Nachlass gehörendes 
Grundstück mit Grundpfandrechten belasten 
(vgl. Grüneberg/Weidlich, BGB, 85. Aufl . 2026, 
§ 2113 Rn. 2). 

Erstreckt sich die Testamentsvollstreckung nur 
auf die Vorerbschaft, so ist umstritten, ob der 
Testamentsvollstrecker ebenfalls den Beschrän-
kungen des Vorerben unterliegt (vgl. Kössinger/
Zintl, in: Kössinger/Najdecki/Zintl, Handbuch 
der Testamentsgestaltung, 7.  Aufl . 2024, §  10 
Rn. 98 m. w. N.; teilweise wird davon ausgegan-
gen, dass der Testamentsvollstrecker nicht mehr 
Rechte haben könne als der Vorerbe [OLG Mün-
chen, ZEV 2016, 325]; nach a. A. unterliegt der 
Testamentsvollstrecker den Verfügungsbeschrän-
kungen des § 2113 Abs. 1 BGB nur, wenn der 
Erblasser diese gemäß § 2208 Abs. 1 BGB anord-
net [KG, NJW-RR 2022, 299]; ausf. zum Streit-
stand BeckOGK-BGB/Grotheer, Stand: 1.2.2025, 
§ 2197 Rn. 100 ff .; Bernert/Th elen, DNotZ 2024, 
815).
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Im vorliegenden Fall kommt es auf eine Streitent-
scheidung jedoch nicht an. Der Testamentsvoll-
strecker ist nach dem geschilderten Sachverhalt 
Nacherbenvollstrecker im Sinne des § 2222 BGB. 
In diesem Fall übt der Testamentsvollstrecker für 
die Dauer der Vorerbschaft die Kontroll-, Siche-
rungs- und Mitwirkungsrechte anstelle des künf-
tigen Nacherben aus und erfüllt dessen Pfl ichten 
(Staudinger/Dutta, § 2205 Rn. 228). Daher kann 
der Nacherbentestamentsvollstrecker eine nach 
§ 2113 BGB erforderliche Zustimmung für den 
Nacherben erteilen (BeckOGK/C. Hartmann, 
Std. 1.11.2025, § 2113 Rn. 10; Kössinger/Zintl, 
§ 10 Rn. 101; Schöner/Stöber, Rn. 3433).

2. Exkurs: Darlehensaufnahme; Eingehen 
einer Verbindlichkeit durch den Testaments-
vollstrecker, §§ 2206, 2207 BGB
Wenn auch etwas außerhalb der konkreten An-
frage liegend, stellt sich zudem die Frage nach 
der Möglichkeit einer Darlehensaufnahme durch 
den Testamentsvollstrecker. Entsprechende Ver-
pfl ichtungsbefugnisse der Testamentsvollstre-
cker ergeben sich aus §§ 2206, 2207 BGB. Ein 
Handeln des Testamentsvollstreckers im Rah-
men seiner Verpfl ichtungsbefugnis hat zur Folge, 
dass die Verbindlichkeit als Nachlassverbindlich-
keit entsteht und somit die Möglichkeit der erb-
rechtlichen Haftungsbeschränkung besteht (Be-
ckOGK-BGB/Grotheer, Std.: 1.2.2025, §  2206 
Rn.  9). Im Gegensatz zur Verfügungsbefugnis 
nach § 2205 S. 2 BGB ist die Verpfl ichtungsbe-
fugnis des Testamentsvollstreckers gem. §  2206 
Abs. 1 S. 1 BGB grundsätzlich auch im Außen-
verhältnis zu Dritten beschränkt (sog. „kausale 
Beschränkung“; s. MünchKommBGB/Zimmer-
mann, 10. Aufl . 2026, § 2206 Rn. 1; BeckOGK/
Grotheer, § 2206 Rn. 23; BeckOK-BGB/Lange, 
Std. 1.11.2025, § 2206 Rn. 1). Die Eingehung der 
Verbindlichkeit muss zur ordnungsgemäßen Ver-
waltung des Nachlasses erforderlich sein. Aller-
dings kann der Erblasser nach § 2207 S. 1 BGB 
anordnen, dass diese Beschränkung nicht gelten 
soll. In diesem Fall ist der Testamentsvollstrecker 
im Verhältnis zu Dritten bei der Eingehung von 
Verbindlichkeiten, ebenso wie bei der Vornahme 
von Verfügungen, nur dadurch beschränkt, dass 
er grundsätzlich kein Schenkungsversprechen ab-
geben kann (vgl. §  2207 S. 2 BGB) und §  181 
BGB entsprechend anwendbar ist.

Nach dem mitgeteilten Sachverhalt hat der Testa-
mentsvollstrecker eine erweiterte Verpfl ichtungs-
befugnis gemäß § 2207 BGB. Selbst wenn dies 

nicht der Fall wäre, käme die Zweifelsregelung 
des § 2209 Satz 3 BGB in Betracht. Danach ist 
bei der Verwaltungsvollstreckung im Zweifel da-
von auszugehen, dass dem Testamentsvollstrecker 
die in §  2207 BGB bezeichnete Ermächtigung 
zur unbeschränkten Eingehung von Verbindlich-
keiten erteilt ist. Geht man auch im vorliegenden 
Fall davon aus, dass der Testamentsvollstrecker 
zur grundsätzlich unbeschränkten Eingehung 
von Verbindlichkeiten berechtigt ist – vorbehalt-
lich der Grenzen des § 181 BGB und des Verbots 
von Schenkungsversprechen –, könnte er den 
Darlehensvertrag allein mit dem Darlehensgeber 
schließen. 

3. Verhältnis des Testamentsvollstreckers zu 
den Erben
Von den vorstehend behandelten Befugnissen 
im Außenverhältnis ist die Frage zu unterschei-
den, ob das Handeln des Testamentsvollstreckers 
gegenüber den Erben pfl ichtgemäß ist. Maßge-
blich ist insoweit § 2216 BGB, wonach der Testa-
mentsvollstrecker grundsätzlich zur ordnungsge-
mäßen Verwaltung des Nachlasses verpfl ichtet ist 
und die Verwaltungsanordnungen des Erblassers 
zu befolgen hat. Daran ändert auch die Erwei-
terung der Verpfl ichtungsbefugnis gem. §§ 2207, 
2209 S. 2 BGB nichts, denn diese betriff t nur das 
Verhältnis gegenüber Dritten (Staudinger/Dutta, 
§ 2207 Rn. 4).

Ob die beabsichtigten Maßnahmen noch im Rah-
men ordnungsmäßiger Verwaltung des Nachlas-
ses liegen, lässt sich aufgrund des geschilderten 
Sachverhalts nicht abschließend beurteilen (Tat-
frage). Die Entscheidung dieser Frage obliegt dem 
im Einzelfall berufenen Gericht. Allgemein ist zu 
berücksichtigen, dass die Rechtsprechung dem 
Testamentsvollstrecker außerhalb etwaiger An-
ordnungen des Erblassers einen gewissen Hand-
lungsspielraum einräumt (BeckOK-BGB/Lange, 
Std.: 1.11.2025, § 2216 Rn. 9; Staudinger/Dutta, 
BGB, 2021, § 2216 Rn. 12; BeckOGK-BGB/Sutt-
mann, Std.: 1.10.2025, § 2216 Rn. 13.1; Münch-
KommBGB/Zimmermann, 10. Aufl . 2026, 
§ 2216 Rn. 1). Insbesondere ist der Testaments-
vollstrecker nicht gehalten, bei Verwaltungsent-
scheidungen den sogenannten „sichersten Weg“ 
zu gehen (BeckOGK-BGB/Suttmann, §  2216 
Rn. 13.1; BeckOK-BGB/Lange, § 2216 Rn. 10). 
Unter Beachtung der Grundsätze einer wirt-
schaftlichen Vermögensverwaltung darf er durch-
aus Eigeninitiative entfalten und sich am „Bild 
eines zwar umsichtigen und soliden, aber ‚dyna-
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mischen‘ Geschäftsführers, der die Risiken und 
Chancen kalkuliert und dann eingeht/nutzt oder 
nicht“ (BGH NJW 1987, 1070, 1071) orientieren. 
Dies gilt jedenfalls bei normalen oder vergleichs-
weise guten wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Nachlasses. Verletzt der Testamentsvollstrecker 
seine Pfl icht zur ordnungsgemäßen Verwaltung 
des Nachlasses, so ist er den Erben gem. § 2219 
Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpfl ichtet.

4. Persönliche Haftungsübernahme mit 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung
Einer gesonderten Betrachtung bedarf daneben 
die geplante (und seitens des Darlehensgebers 
wohl geforderte) persönliche Haftungsübernah-
me samt Zwangsvollstreckungsunterwerfung. 
Soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, kann die 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung auch im 
eigenen Namen mit Wirkung gegen fremdes 
Vermögen erklärt werden (MünchKommZPO/
Wolfsteiner/ K. Volmer/M. Volmer, 7. Aufl . 2025, 
§ 794 Rn. 171; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Ur-
kunde, 4. Aufl . 2019, Rn. 12.61). Maßgebend ist 
zunächst, ob derjenige, der die Unterwerfung er-
klärt, nach materiellem Recht befugt ist, im eige-
nen Namen Erklärungen abzugeben, durch die 
die Verbindlichkeit eines Dritten begründet wird 
(MünchKommZPO/Wolfsteiner/K. Volmer/M. 
Volmer, §  794 Rn. 171). In diesem Sinne ist 
kraft Gesetzes der Testamentsvollstrecker unter-
werfungsbefugt (§§ 2206, 2205 BGB – Münch-
KommZPO/Wolfsteiner/K. Volmer/M.  Volmer, 
§ 794 Rn. 171). 

Anerkannt ist, dass sich die Testamentsvollstre-
cker bei der Verwaltung des gesamten Nach-
lasses in den Grenzen des §  794 Abs. 1 Nr. 5 
ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung in 
den Nachlass unterwerfen können (Giers, in: 
Kindl/Meller-Hannich/Wolf, Gesamtes Recht 
der Zwangsvollstreckung, 4. Aufl . 2020, §  748 
Rn. 3; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 
Rn. 12.62). Die von Kreditinstituten regelmä-
ßig geforderte Abgabe eines abstrakten Schuld-
versprechens mit (sogenannter) persönlicher 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung kann der 
Testamentsvollstrecker für die Erben also nur in-
soweit abgeben, als sie die Erben mit dem Nach-
lassvermögen verpfl ichtet (Zahn, MittRhNotK 
2000, 90). Eine Haftung der Erben mit deren 
gesamten Vermögen können die Testamentsvoll-
strecker nur mit deren Zustimmung begründen 
(Zahn, MittRhNotK 2000, 90; was in der Praxis 
ggf. zu Schwierigkeiten führen kann). 

5. Ergebnis 
Ein Dauertestamentsvollstrecker ist im Rahmen 
seiner gesetzlichen Verfügungs- und Verpfl ich-
tungsbefugnisse grundsätzlich berechtigt, zur 
Finanzierung einer den Nachlass betreff enden 
Angelegenheit eine Grundschuld zu bestellen 
und sich dabei auch der dinglichen Zwangsvoll-
streckung in den Nachlass zu unterwerfen, sofern 
die Maßnahme entgeltlich ist. Beschränkungen 
aus der Vor- und Nacherbfolge stehen dem nicht 
entgegen, wenn der Testamentsvollstrecker zu-
gleich als Nacherbenvollstrecker die erforderli-
che Zustimmung erteilen kann. Die persönliche 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung ist hingegen 
nur insoweit zulässig, als sie auf das Nachlass-
vermögen beschränkt bleibt; eine Haftung der 
Erben mit ihrem Eigenvermögen kann der Testa-
mentsvollstrecker ohne deren Zustimmung nicht 
begründen. Ob eine konkrete Maßnahme den 
Anforderungen einer ordnungsgemäßen Verwal-
tung entspricht, ist eine Tatfrage, die im Einzel-
fall zu beurteilen ist.

Die Eheleute haben im Jahr 2023 in Leipzig ge-
heiratet. Sie sind noch kinderlos. Durch Ehever-
trag soll der Zugewinnausgleich modifi ziert und 
auf den Versorgungsausgleich wechselseitig ver-
zichtet werden. Der Scheidungsunterhalt wird 
diff erenziert danach geregelt, ob Kinder geboren 
werden und wer für diese die Betreuung über-
nimmt.

Die Eheleute wollen möglicherweise in das Ver-
einigte Königreich, nach Italien, Spanien oder 
Frankreich umziehen. 

II. Fragen
Welches Recht wäre jeweils anwendbar? Sind 
Rechtswahlen empfehlenswert?

III. Zur Rechtslage
1. Aus deutscher Sicht anwendbares Recht
a) Modifi kation des Zugewinnausgleichsan-
spruchs  
Aus der Sicht des deutschen Rechts unterliegen 
die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe (ob der 


